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„SBeftötige".
Für ben Minister bc§ Innern : Gollege 

des Ministers, gtaat§=S«retair Alaltow.

Den 19. September 1878.

1. Allgemeine Regeln.

§ 1. £)ie her ®t (Sanuti=(9ilbe, gegrün-
bet im 3al)re 1801, hat ausschlieszlic) den

Mitgliedern und bereu Familien Gelegenheit $u geben, il)re 
freie 8fit bequem, angenehm und nutzbringend 311 genießen.

§ 2. 8U diesem 3luc(f ist ber St. Ganutigilde- 
(Scfeltfd)üft freigestellt, für ihre 9)?itglieber unb (Säfte 

Säße, 9)?ašfcraben, unb sonstige 9lbenbe 311 ver­
anstalten, 55üd)cr, 3eitiingen unb andere periodische 
Schriften 311 halten.

Я unter tung 1. Sramatifdje Borstellungen finb mir gestattet 
nac vorhergegangener Genehmigung der örtlichen 4?oli$ei= 
Dbrigkeit, wobei nur die Inscenirung von solchen Vieten 
erlaubt ift, welche von den Abtheilungen her Hauptpreszver- 
waltung für dramatische Sd)riften gebilligt sind, unb zwar 
ohne irgend welche Abmeichung von beu von ber Censur be= 
willigten Originalen.

91 nm er tung 2. 3nm Bortrage von Erzählungen , Gedichten, 
Eouplets :c., desg’eichen roie 311г Veranstaltung von literäri- 
ichen Vorlesungen, and) wenn dieselben mit Genehmigung ber 
Eensur gedrudt worden, muß jedes Mal, nad festgesetzter 

Drdnung, bie Erlaubnis ber Hauptpreszverwaltung ober bic 
des Eurators des Lehrbezirfs eingeholt werden.

*21 nm er tung 3. Tie Aunoncen ber vorgetragenen Vieten 
müssen unverzüglic ber ^auptpregvenvaltuiig sngeftellt werden.

Я nm er tung 4. Dem Vertreter ber Bolizei muß $u jeder 9Iuf= 
führung ober Vorstellung ein angemessener im Locale 
ber Gesellschaft angewiesen werden.

Anmerkung 5. Musikabende, wenn sie sic auf den Vortrag 
bereite genehmigter musifalischer iecen beschränfen, fönnen 
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ohne vorhergehende Erlaubnis veranstaltet werden; sobald aber 
Musifstüce $um Bortrage bestimmt sind, die noc nid)t im 
Sind erfd)ienen, müssen dieselben vorher her örtlichen Eensur 
ober ber sie vertretenden Autorität $ur Durchsicht vorgestellt 

werden.

Anmerkung 6. 9hißer dem Obigen ift bie Gesellschaft ver­
pflichtet, bie örttidje Polizei - von 311 veranstaltenden 

’2[beiib=Serfanimlungen rechtzeitig 311 benad)rid)tigen und über 
haupt alle hierauf bezügliden Regeln 511 beobachten.

§ 3. Das ®efeÖf4aft8[ocal ift, mit 9In3nat)me der 
im § G genannten Tage, täglic von 10 Uhr 9)torgeni< 
an geöffnet.

§ 4. Die 9)Htglieber ber St. @anutigilbe=®efcllfd)aft 
fönnen sich, ohne einer Strafe $u unterliegen, bis 11/2 
lUjr nad) y^itternadjt im Gesellschaftslocale aufhalten. 
®ic später Bleibenden sagten beim $ßeggcl)cn zum Vesten 

ber ©efellf^aft eine Strafe und zwar:

Eine 33icrtc(ftunbe nach Verlauf beS letzten Straftermins 
wird das Gesellschaftslocal unbedingt geschlossen.

für bie lfte halbe (Stunde — 9?. 30 6
II II 2te II II — „ 90
II II 3te II II 2 „ 10 II

II II 4tc II H 4 „ 50
II II 5te II II 9 „ 30
II II 6te H II 18 „ 90
II II 7te И II 38 „ 10 II

§ 5. Die im § 4 festgesetzten Strafgelder werden 
nid)t erhoben an Tagen, bie 31t den Generalversammlungen 
ber Mitglieder, 311 Bällen, Masferaden ud anderen Тапз= 
abenben bestimmt sind.

§ 6. 9ln den drei letzten Tagen ber stillen &'офе, 
am ersten öfter- und ersten Weihnachtstage, so wie am 

und Bettage bleibt das ®efellfd)aft8local gefd)loffcn.

§ 7. Der Gesellschaft ift geftattet, ein Siegel mit 
ber Aufschrift „Siegel ber St. Eanutigilde-Geseüschaft" 
311 haben.
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II. Do6 Personal der besellsdjaft.

§ 8. Die St. (Sanutigilbe» (Sefellfdjaft besteht aus 
wirklichen und 6^renmttg(iebern; bie 3rt^ der einen ,uic 
der andern bestimmt bie ©cfellf^aft und) eigenem Ermessen.

§ 9. Mitglieder der (9efe(lf$aft dürfen nicht fein:
1) ersonen meibtidjen Geschlechts.
2) ersonen, welche bie Bolljährigfeit noc nicht er» 

reicht l)aben, mit 2(iivna()me derer, bie einen Elassen­
nun] besitzen.

3) Zöglinge von Veljranftalten unb dienende 'JJcilitiür= 
linterbeamte.

4) Mitglieder, welche einmal aus bet St. (5anntigilbe= 
Gesellschaft ausgeschlossen worden sind.

5) ersonen, bereu Rechte vom Gericht verfürzt sind.

§ 10. Sic Aufnahme wirklicher Mitglieder findet 
]ii jeder 3cit des 3iO)red vermittelst Ballottement statt, 
und ]ivar auf Vorschlag siveicr ÜDMglieber der Gesellschaft. 

Ser 2>on= unb Familienname, der Staub unb der $3ol)iiort 
des Gaudidaten müssen in ein dazu bestimmtes 53ud) mit 
eigenhändiger lnterschrift der ihn vorschlagenden y)iit= 
glieder eingetragen werden.

§ 11. Sie vorschlagenden 9)?itglieber leisten Sürg= 
fdjaft dafür, baß bie im § 9 angeführten hindernden 
Ulmstände der 9lnfnal)me des Eandidaten als Mitglied der 
Gcsellschaft nicht entgegenstehen. Erweist es sic aber, 

das bad neu aufgenommene Mlitglied bad 9?сф( ;ur 9lnf= 
nahme nicht hatte, l'o mus es jofort das Mitgliedbillet 
zurückgeben unb wird jedenfalls ohne Ballottement and 
der 3ahl der Mitglicder der ®cfeUfd)aft ausgeschlossen.

§ 12. (Ein 9Iu$3ug and dem ЗЗпфе bezüglic bed 
vorgeschlagenen Eandidaten, mit Hinzufügung der 95or= 
fd)lageuben, wird durc einen besondern 9(п|ф1ад im 
$e[cllfd)aftdlocale, unb zwar nicht später aid 14 Tage 
vor bem Ballottement ausgehängt, damit bie 9)Htglieber 
3eit haben, bie erforderlichen Machrichteu über den (5an= 
bibaten einzuziechen.
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_ § 13. Dad Ballottement über die Gandidaten er= 
folgt au einem vom Borstande bestimmten Jage von den 
3ur 3eit anesenden Mitgliedern und zwar in ber Neihen- 
folge, in welcher die Gandidaten im Buche verjeidjnct 
sind. 9lm Stage des Ballottements haben die Gandidaten 
feinen 3utritt als Gäste in die ®efellfd)aft.

§ 14- Zur 9lnfnal)mc eined Mitgliedes ist absolute 
51immenmcl)rl)cit erf order li c.

§15. Der Reuaufgenommene erhält ein Eremplar 
ber Statuten und cm jäljrlidjed (Siutrittdbillet. Diefed 
Billet fann auf eine andere Werson nicht übertragen werden.

8 16. (Sin beim Ballottement durchgefalener (5an= 
bibat fann vor 3nl)redfrift nid)t wieder zur Aufnahme 
proponirt wercen.

§ 17. Die Erneunung von Ghreumitgliedern erfolgt 
auf 2$orf$(ag bed Vorstandes von ber Generalversamm­
lung und erfordert eine Majorität von zwvei Dritteln 
ber stimmenden Mitglieder.

§18. 3ebed wirfliche Mitglied entrichtet einen jäl)i^ 
lichen Beitrag; Ehrenmitglieder sind von dieser 3al)lunq 
befreit.

§ 19. Ein Mlitglied, bad feinen 3‘ü)redbcitrag bid 
zum 1. November nicht eingezahlt hat, wird bind) eine 
befondere ®cfanntmad)ung dazu aufgefordert. 3ft dasselbe 
bid 511m 30. November feiner $erpflid)tung uidjt nac- 
gefommen, so vertiert cd bad 9ted)t 311m ^efud)c der 
(Mdlfdjaft unb fann, wenn cd sic wieder melbet, nur 
nac abermaligem Ballottement Antritt 311г Geseuschaft 

erbalten.
§^0. Sie ivirflid)cn nub Ghrenmitglieder haben an 

allen Sagen, wo bad esellschaftlocal geöffnet ist, un= 
entgeltlichen Zutritt. 311 Bällen unb Masteraden haben 
and) Bersonen iveiblid)cu ®efd)lcdjtd, aus den Familien 
ber Mitglicder, mit Sludnabmc ber 3)tinbcrjäl)rigen, 311= 
tritt; 31t musifalischen unb literärischen 9(bcnbcn, sowie 
311 dramatischen 95orftcllungeu köunen and) Kinder, jedoc 
nicht unter 12 3nl)ren, 3ugelaffcn werden. Die 311= 
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lassung doh Gästen 311 Maskeraden ist burd) die 4öeob» 
achtung der bezüiglic der Kleidung erforderlichen Decenz 
bedingt.

§ 21. Slbgcfehen non den im § 20 angeführten 
Jällen, föunen ч]3сг|'опсп, denen ппф § 9 bas 9icd)t 311г 
Aufnahme in die 3al)l der Mitglicder zusteht, drei Mal, 

b. Ii. an dreien Tagen, als Gäste, bic (Scfettfdjaft besuchen.

$ 22. Der 31!tritt der ®öfte zur 6)cfeUid)aft wird 
biird) eines der Mitglieder vermittelt, юе1фе6 eigenhändig 
den vamiliennamen unb den Stand des GSastes in ein 
beim Sd)ivci3cr 311 diesem vorliegendes Buc ein­
trägt, und und) § 60 dieses Statute foivobl für das 
Betragen, als auc für etvaige Sdnilben des Sastes Ijaftet.

91 inner tung. Mitgliedsfähigen ersonen, bie in Reval nur 
einen zeitweiligen ?lufent()iilt nehmen, föunen, und) Ermessen 
des Borstandes, шопгПйфс Billete zum Eintritt in bie Gejell- 
sdjast, gegen Entrictung von zwei Rubel für jeden Monat, 

ertheilt werden. Diese Mitglieder haben jebod) fein Stimm 
redjt.

§ 23. ЗеЬее Mitglied hat das 9ied)t, Anträge, bie 
sic auf 2lngc(egenl)eiten der ®efcllfd)aft beziehen, 311 stellen 
unb dieselben in ein 311 diesem 31De^c vorhanbciics 5^ud) 
cin^utragen. Die Anträge werden von ben 93orftc()ern in 
ihrer nächstfolgenden Sitzung geprüft, unb sind bie t;or» 
ftel)er üerpf(id)tct, ihre @ntfd)eibung betüglid) eines jeden 
Antrages dem SfntrngftcUer mündlic 5ц eröffnen. Ein 
Autrag, der von ;iid)t weniger als bem 3el)uten Jljciie 
ber Mitglicder unterschrieben ist, mus, ivenn er nid)t ben 
Bestimmungen des vorliegenden Statuts widerspricht, bem 
Ballottement ber Generalversammlung unterworfen iver» 
ben, falls ber Vorstand es nid)t für möglic hält, ihn 
aus eigener SD?ad)tvollfommenheit 311г Ausführung 511 

bringen. 3)ic Frage, ob ein [old)cr Antrag bem vor» 
liegenden Statut zuwiderläuft ober nicht, wird vom 23or» 
stand, in ®emcinfd)aft mit ben liedern ber 9icvifions» 
Gommission, cntfd)iebcn.

TRO Raamatukog I
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III. Von der Verwaltung.

§ 24. Die Verwaltung her 9lngelegcnbciten her 
©efellfdjaft fällt dem Vorstande anheim, in gewissen 
fällen unter Hinzuziehung der Mitglieder her Revisions- 
Eommission.

§ 25. Der Borstand besteht aus sechs von der
Generalversammlung dazu erwählten Mitgliedern.

§ 26. Die $orftel)cr werden im März gewählt,
treten aber ihr 9lmt erst am 1. September desselben
3<tr^ an. 9lm Wahltage schreibt jedes in der General«
versammlung auwesende Mitglied die 9?amen der Personen, 
wvelche cs in Borschlag bringt, auf einen Zettel, verficht 
denselben mit feiner Unterschrift und stect ihn in die 
lVal)lbüd)fc. Stimmzettel olpte Unterfdfrift bleiben un- 
berücffidjtigt. Die Eröffuung der Zettel und Zählung 
der Stimmen wird vom Borstande, in (Semcinfdjaft mit 
den Gliedern her 9icvifionS=6ommiffion, bewvertstelligt, 
ivobei an her der Stimmen sic alle Mitglicder
der <ScfeUfd)aft beteiligen tonnen. Diejenigen Mitglic- 
der, iveld)e Die meisten Stimmen erhalten haben, gelten 
als 311 Borstehern erwvählt; die an Stimmenzahl 3iinäd)ft 
folgenden, als Eandidaten. ßm Fall gleicher Stimmen- 
3a^l bei mehreren Eandidaten entscheidet das Voos unter 
ihnen.

Slnmertung 1. Die 3e*t der Generalversammlung, in welcher 
die Stahlen stattfunden feilen, muff mindestens zwei Wochen 
früljer allen Mitglicdern befannt gemacht werden.

nm er tung 2. Sei der Meuwahi her Vorsteher steht es dem 
- bisherigen Borstande frei, bet Generalversammlung 12 <ßer= 

sonen vorzuschlagei, ivobei jedod) dieselbe bas 9tedit l)at, and) 
audere ersonen ;u wählen.

'M nniet tung 3. Tie Wiederwahl eines bisherigen ober frü= 
bereit Borstehers ist $n)ar gestattet, verpslichtet denselben aber 
nidt 311г llebernahme des Amtes.

§ 27. Die 95orfteber werden auf drei 3^« g» 
iväljlt. Die Besezzung der ein getretenen Vacanzen findet 
alljährlic) an dem im § 26 anberaumten Termine statt. 
3|t es einem als Vorsteher erwählten Mitgliede aus 
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irgend welchem Grunde unmöglic, den ihm übertragenen 
flichten nad)3iitommen, so mus er dem SSorftniibe fd)rifb 

lic darüber 9JMttl)cilung machen, der alsdanu, wenn die 

angeführten Gründe ^öeriuffii^tigiing verdieneu, einen der 
Eandidaten an dessen «Stelle ernennt. 3n gleicher S3eife 

wird ein verstorbener, ober langwierig franker, ober lange 
abwesender 95or[tcl)cr ersetzt.

§ 28. Фег eintretende Eandidat verwaltet das ?(mt 
eines Vorstehers oljne Vallottement, im §all einer $ranf= 
heit ober 91biucfen^eit des SorftehcrS biß 311 bcffcn (Sc= 

nesung ober Wiederkehr; in andern Sälen bis 311m Eintritt 
der SBahlperiobc.

§ 29. 9U(c 95orftel)er haben gleiche 9!ed)tc nnb feiner 
derselben genickt irgend welche ^огзпде vor den übrigen. 

3nr Erleichterung nnb schnelleren 2lblvicfclnng der lau­
fenden üicfcbäfte bet Gesellschaft erwählen die ^orftcljer 
aus i()tcr 2)?itte einen Borsitzendeu und einen Gasjaführer, 
uud vertheilen bic il)iten obliegenden Functionen nad) 
gegenseitigem lebereinkommen unter sic).

§ 30. 9lm ersten Donnerstage eines jeden 9)?onat<< 
findet eine regelmäßige Sibling bee Vorstandes statt; in 
aiißerorbcntüd)en Fällen kann der Vorsitzende bic 93orfte^er 
31t jeder 3c*r )ur Versammlung einladen.

'21 inner tung. 3eber Vorsteher kann durc Vermittelung des 
Borsitzenden eine aufierorbentlidje Versammlung des SorftanbeS 
verlangen.

§ 31. Die AÖcfd)lüffc des Vorstandes werden nac) 
Stimmenmehrheit gefaßt; bei Stimmenglcid)!)cit entscheidet 
der 23orfi^enbe ober, auf Antrag eines der Vorsteher, bic 
GSeneralversammlung. Die Vorsteher sind (jinfiditlid) ihrer 
Entscheidung den durc Stimmenmehrheit gefaßten 53c= 
schlüssen der Generalversammlung untergeordnet. 93or= 
steher, welche 311г Sibling des Borstandes nid)t erscheinen, 
geben ihres Stimmrechts in den während ihrer ?lbwcfen« 

Ijcit verhandelten 9liigclegcnheitcn verlustig.
§ 32. Dem ŝ orftanbe ist bic vollständige öfonomische 

Verwaltung anheimgestellt. $)erfelbc schlieszt Eontracte, 
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fdjafft 99?öbel, Geräthschaften, Zifd)5ciuj и. dgl. an und 
zwar auf dem Wege der Licitation ober auf öfonomischem 
Wege, ivic es eben nac feiner Meinung für die (Sefeüfd)aft 
am vorthcilhafteften ober passendsten ist.

§ 33. 3ur Obliegenheit des Vorftanbcd gehört auc 
die Sorge für eine anständige ud zwedmnäszige Ein- 
rid)tung bed Gesellschaftslocals.

§ 34. Der Vorstand bestimmt:
1) bic Tage für Bälle, Ädteraben, Tanz- und 

Musikabende und andere Vergnügungen;
2) den Vreid der Gintrittstarten für Gäste;
3) den Preis für Speisen unb ©ctränfe, für Karten, 

Billard u. bgl.

Aumerfung. Sa§ im ®cfeßfd)afts(ocQl unterhaltene Buffet 
unterliegt den 9iegeln über bic 3ahlung der Recife unb der 
übrigen Abgaben.
§ 35. ©er Borstand miethet Leute 3itr Bedienung 

in der (9efellfd)aft unb sieht streng darauf, baß dieselben 
e()r(id), eifrig unb forgsam ihre Pflicht erfüllen.

§ 3G. lieber jebe Sitzung der Vorsteher wird ein 
Brotocoll aufgenommen unb dasselbe non allen 9lmvcfem 
den unterschrieben.

§ 37. 9lnorbnuugcn, welche 311г Ясшшйв der U)iit= 
glicder gcbrad)t werden müssen, sind in einem besonders 
Ьази bestimmten Zimmer durc 9lnfd)lag bekannt 311 
mad)en. Dieser 2(ufd)lag шив non dem vorsitzeuden 
Borsteher unterschrieben fein unb darf nor Ablauf von 
14 Tagen nicht entfernt werden.

8 38. 9(llc 9ludgaben bestreitet der Vorstand auf 
Grundlage des Budgets, bad jährlic von der General- 
versammtung genehmigt wird.

§ 39. 3n auserordentlichen fällen hat der Borstand 
das 9?ed)t im Budget nid)t vorhergesehene ?Uidgaben bid 
311m Betrage von hundert Rubelu 31t machen, lieber alle 
dergleichen Ausgaben giebt der Borstand in der Jahpres- 
abrechnung 91 uff lärmig.



§ 40. Die Berwaltung der Selber der Gesellschaft 
übernimmt einer der Vorsteher, aber für bie Integrität 

der Summen und des (*igcntl)itmg der Sesellschaft ver­
antworten alle $orftel)cr, auszer in Fällen, wo Berschlen- 
derung bee (Sigcntl)iimS ober unrechtmäsziger Berbrauc) 
des Geldes auf Verfügung cines einzelnen Vorstehers 

oljne 9№itiviffen der übrigen erfolgt ist.
§41. @8 ist dem Cassaführer gestattet, auser- 

gewöhnliche, im Budget nidjt vorl)crgefe^enc Ausgaben bis 
zum Betrage non zwanzig Rubeln 311 machen. Erreichen 
biefe SlnSgabcn eine ^)ö^e von cinundzwanzig bis fünfzig 
Nubel, so ist bie lInterschrift ziveier orsteher dazu cr= 
forderlic; übersteigt bie Ausgabe bie letztgenaunte Summe, 
so erfordert sie eine $rotocoll=93erfügung des Borstandes. 
T)ic für bie Easse der (Sesellschaft cinfliesenden Gelder 
nimmt der ßaffafüljrcr in Empfang und ?liifbeiva!)rung.

§ 42. 2lm @nbc jedes Donats revidirt der $or= 
stand, in Gemeinschaft mit der 9?eüifion6«6ommiffion, 
bie oorl)anbencn Gelder der Gesellschaft nac den duib 
hingen und nac den Einnahme- iinb 3lii$gabe=$üd)crn, 
und stellt der Gesellschaft eine Monatsabrechnung über 
den Gassenbestand vor. Diese 3lbrcd)iuing, iue(d)c von 

allen an der 9tevifion beteiligt gewesenen erfonen 311 
unterschreiben ist, wird in dem 311 solchen ublicationen 
bestimmten Zimmer der Gesellschaft angcfd)lagcn und vor« 

bleibt im 9(nfd)lagc bis 311г näd)ftfolgenben Monats- 
abrcd)nnng.

§ 43. 3um ©djlnffe jedes 3<#ee stellt der Sor^ 
stand einen allgemeinen 3al)re$bcrid)t, sowohl über bie 
Eiunahmen, als and) über bie ötonomische Berwaltung 
für baš verflossene 3«br zusammen; ebenso ein 38nbgct 
der (Sinnaljmen und Ausgaben für bas fünftige 3W. 

Г ie Bepriifung dieses 9?ed)cnfd)aft£bcrid)te5 und bie vor­
läufige Durchsicht des Budgets ist von der 9icvifions= 
Gommission im Verlaufe eines Monats 311 vo(l3iel)en. 
Г ie stattgehabte Erfüllung dicses Auftrages von Seiten 
der 9ieDifions=ßommiffion, ebenso der 9i'ed)cnfd)aftsberid)t, 
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bad 23ubget und ba? 3ourital der 9?eüifiond=6ommtffion 
wvird biird) 3lnfd)tag 311г Kenntnis der Mitglieder der 
Gesellschaft gebracht uiib зидкчф die Einladung 311 einer 
Generalversammlung erlassen, welcher der 95orftanb und 
die 9?evifiond = Gommission den 3al)rcsberid)t uiib bad 
Vudget zur Bestätigung vorstellen.

§ 44. 23ei dem Amtsantritt revidiren bic ueu= 
erwählten 95orftct)cr gemeinschaftlic mit bcn austretenden 
bic Gelder, Documente, Bücher 1111b bad Eigenthum der 
Gesellschaft und geben bad Ergebnis der Nevision, unter 
Beifügung ihrer 9iamend41nterfd)rift, 311 Protocoll.

§ 45. 5)ic Sorfte^er sind gehalten, sic vor der 
(eneralversammlung 311 verantworteu, im Fall einer 
5öefd)iverbc der 9tevifiond »iSommiffion ober einer Be- 
fd)iverbc, bic von nicht weniger aid dem zehnten £l)cil 
der Mitglieder nntcrfd)ricbcn ist.

IV. lieber bic Erhaltung der (Ordnung.

§ 46. £ie in der Gesellschaft versammelten $er* 
sonen sind verpflichtet, bie erforderliche Drduung, £)öflidp 
feit und Anstand 31t beobachten. 5)ie 9lnffid)t darüber 

liegt dem dejourirenden und jedem in der ©efcllfdjaft 
amvesenden Borsteher ob.

§ 47. Der SSorfte^er, mcldjer eine Störung der 
Ordnung, eine Verletzung der $öflid)feit ober bed 9(n= 
standes von Seiten eined Mitgliedes ober eines Gastes 
der Gesellschaft bemerft, mad)t dem sic Vergehenden eine 
Bemerkung darüber und labet if)n nöthigenfalls 311г (5r- 
tlärung in’d Borstandszimmer. Sollte sic 3emanb in 
der Gesellschaft ein Betragen erlauben, welches in einer 
gebildeten Geseltschaft nid)t geduldet werden kann, so 

fordert der dejourirende ober ber feine Stelle vertretende 
95orftc^er den Schuldigen auf, bic (š)cfellfd)aft 311 verlassen 
und fertigt über dessen Betragen ein Protocoll an, welches 
bic 3eu9cn des stattgehabten Auftritts untcrfd)rcibcn. 
Dieses protocoll wird in der näd)ftfolgeiibcn Sitzung bed 

$orftanbcd beprüft, 311 welcher sowohl bic 3cu9cn/ 1и‘с 
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auc her Urheber Ьсй Sluftrittg, vorgeladen werden. 9?аф 
Prüfung der ©аф1адс entscheidet der Vorstand, ob dem 
Urheber des Auftritts der fernere Besuc der Gesellschaft 

zu gestatten ist ober nid)t. lottern galle verliert
derselbe, wvenn er ©oft war, für immer das 9?еф1 des 
Eintritts in bic Gesellschaft; ist er 9)titglicb, so wird bie 
Entscheidung des SßorftanbeS der Generalversammung zur 

Beurtheilung vorgelegt. 3U diesem Зп’е^с Wirb inner­
halb zweier ЗВофсп bie Generalversammlung berufen.

§ 48. 91lortivcd)fel und Streitigkeiten unter ben 
ЭДифегп der Gesellschaft, wenn dabei nid)t Worte und 
^anblungen vorkommen, bic in der Geselischaft nid)t zu 
dulden sind, werden von ben 95orftef)ern in Gegenwart 

der 311 einer bestimmten 3c‘l hierzu eingeladenen Parteien 
unterfud)t. £>ie Partei, welche 311г Auseinandersetzung 

nicht erscheint, fügt sic der Cšntfd)eibnng des Vorstandes. 
3m gall bie nicht erschienene Partei genügende Gründe 
iljreS ^id)terfd)einen§ angiebt, wird nac Uebereinkunft 
mit derselben eine ziveite Situng zur Auseinandersetzung 

bestimmt. Tüe Partei, bie аиф 311 dieser Sitzung nicht 
erscheint, hat sich unbedingt der (Sntfdjeibung des 23or= 
standes 311 fügen.

§ 49. ']?erfönlid)e Beleidigungen und 9)?i§verftänb= 
nisse unter ben Besuchern der ®efel^fфaft werden vom 
Vorstande durchaus im осг|о1)пйфеп Sinne beigelegt, fei 
es Ьпгф einfache Aufflärung des Miszverständnisses oder 
durch bie Aufforderuug an ben beleidigenden Theil, ben 
beleidigten um ßnti^ulbigiuig 311 bitten.

§ 50. lieber Streitigfeiten und Miszverständnisse 
ber 8е|ифсг der ®efe^lfфaft bei her $егсфпипд bed 
Kartenspiels ober überhaupt beim Spiele wird vom 
dejourirenden 23orfteljer entschieden. Sßer mit ber @nb 
scheidung desjelben nid)t sufricbcn ist, bringt ben gall 
vor ben Borstand, dessen Entscheidung bann endgiltig ift.

§ 51. Alle obigen Siegeln über bic 48еоЬаф1ипд der 
Drdnung und des Anstandes in ber ©efellfdjaft beziehen 
sic in gleicher Weise auf bie 23orfte^er selbst, mit 2lu6= 
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nahme der 53eftimmung über die zeitweilige Ausweijung 
des Berletzers der Ordnung aus der Gesellschaft auf 3ln» 
orduung eines einzelnen tl5orftel)crd. Tie zeitweilige Aus­
weisung eines ben 9lnftanb verletzenden Vorstehers ist nur 
statthaft in Folge einer Protocollverfügung, bie von einem 
ober mehreren Vorstehern und von ben 3clI9fn der vor« 
gefallenen Störung unterschrieben worden.

V. Don den Spielen.

§ 52. Jn der (Sefellft^aft sind alte Spiele erlaubt 
mit Ausnahme von Hazardspielen und solchen, bie von 
der Obrigfeit in öffentlichen Gesellschaften verboten sind.

S 53. 3n den Hazardspielen gehören alle Arten 
Bantspiele, Roulette u. bgl. 23ei her ЗЗепирппд des 

Billards mu§ jeder Spieler fiel) dem im Billardzimmer 
апде1ф1адепеп Billardreglement unterwerfen.

§ 54. Tie 9(Ьгсфпипд mus sogleic nad) $eenbignng 
des Spieles stattfinden; eine llebertragung der Sdjulb 
auf einen andern ist nicht zulässig und jeder Verlierende 
muß ben Gjewinner selbst befriedigen.

§ 55. Jm Tall der Berlierende feine Schuld nicht 
bc3al)(t, so fanu der Gewinner ben 'Hamen des Sd)ulbnerd 
in’s Sdpilbbud) verzeichnen, jedoc uidjt später als inner» 
halb dreier Tage und) stattgehabtem Spiel, sonst verliert 
er das 2lnrcd)t auf Beihilfe des Sorftanbed. 3ft der 
fid) der ЗаДОиид entziehende ein (Saft, so fanu der @e= 
winnende dessen Mamen nur am Tage des Spiele ober 
spätestens am darauffolgenden Tage in’s Schuldbuc 
fd)reiben; im Falle der Unterlassung verliert er gleichfalls 
bad 9(nred)t auf bie 9)?itivirfung des Sorftanbcd.

§ 56. Gin Gast, der feinen Gewinn nid)t and» 
bezahlt erl)ält, läßt ben Mamen des Sdjulbncrd durc 
bad il)n eintührende 9)iitglicb in’s Schuldbuc eintragen, 
im Fall der 3lbivefenl)eit desselben aber durc einen Šor= 

steher, wobei bie im vorigen § angeführten Termine 
beobad)tet werben müssen.

§ 57. Tie 2?orftel)er fel)en täglic bad Schuldbuc 
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biird) unb fordern, wenn fie cine ®pielfd)ii(b barin vor® 
finden, ben Schuldner auf, sofort bie Schuld 311 tilgen; 

bevor dieselbe getilgt ist, hat der Schuldner nid)t das 
9fed)t, bie (Sefcllfdjaft 311 besuchen.

§ 58. Wenn zwei 5ЕВофеи nac Fintragung einer 
Person in’s @d)ii(bbnd) erfolglos verflossen sind, so kann 

das Жиде führende Mitglicd von neuem bie Beschwerde 
über bie Michtbezahlung Vorbringen, worauf dem ©djutbiier 

von dem Borstande noc eine ivöd)entlid)c Frist 311г Se® 
3a()tung eingeräumt wird. Sei DtidjteinliaÜiing derselben aber 
wird der ©фи(Ьпсг auf Verfügung des Vorstandes olne 
Vallottement aus der 3ahl der DJiitgticber audgefd)(offen.

§ 59. 3m Fall eines Miszverständnisses beim Cin- 
tragen in’s Schuldbuc fann ber Eingetragene den Vor­
stand davon in Kenntnis feiten; letzterer (abet bann den 
Eintragenden unb den Eingetragenen 311m näd)ften Sitzungs­
tage in’s Borstandszimmer unb trifft über das 9)^6- 
verständnis bie 6ntfd)eibung.

§ 60. Tie 9Jiitglicber ber Gesellschaft sind in vollem 
gRajfe sowohl für bie von ilpicn selbst gemachten Spicl- 
fdjulben, wie and) für bie Schulden ber von ihnen ein® 

geführten ©äffe verantwortlic). Des Mechtes 311m Besuc 
ber Gesellschaft gefjen bie 9J?itglieber für Sd)u(beu der 
von ihnen cingefü()rten Gäste aber erst bann verlustig, 
wenn bie 3ivcite Anzeige über bie DiidjtbejaOtung der 
@d)u(b erfolgt ist.

VI. Oeueralversammlung.

§61. Generalversammungen finden statt:
1) ordentliche, bie von dem Vorstande jährlic 311г 

Vorlegung unb Bestätigung ber 3al)re6abredmnng, des 
Budgets unb bc§ 3ourna(6 ber 9ievifiong=@ommiffion 
3iifammenberufen iverden.

2) außer or ben11iфe:
a. 3itr Beprüfung non Anträgen, bie von nid)t 

weniger als bem 3e()ntcn Theil ber Mitglieder 
gestellt werden; .
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b. jur Beprüfung Don Anträgen des Borstands be= 
treffend die 2ludfd)lieBung doh Mitglicdern;

c. jur £kftütigung des 9)Hct()Contract6;

(1. jnr Abänderung gegenwärtig bestehender und 6iip 
fül)rnng neuer, für die 9J?itglieber der Geselljchaft 
obligatorischer Siegeln, bereu Feststellung nac dem 
Statut der Geselischaft selbst anheim gestellt ist;

e. jur Beurtheilung bed Verfahrens der 2$orftel)er 
in beu vom Statut angegebenen Fällen und ^ur 
Feststellung il)rer $erantioortli^feit;

f. überhaupt jur Kenntnisznahme und Bestätigung 
, non 33orf^lägen bed Vorstandes, bie nac beu 

bezüglichen §§ bed Statuts vor bie ®enera(oer= 
sammlung gehören.

§ 62. Angelegenheiten, bie der Entscheidung der 
Generalversammlung unterliegen, werden durc einfache 

Stimmenmehrheit, vermittelst 53allottementd, entschieden; 
nur jur Abänderung der für bie 9J?itglieber der ®efeö= 
fdjaft obligatorischen Siegeln, zur Wahl von (5^renmit= 
gliedern und jur 9Iudfd)lieBung von Vorstehern ist eine 

Stimmenmajorität oon zwei Drittel der anwesenden 9)?it= 
glieder erforderlich.

§ 63. Die Generalversammlung gilt für bcfd)liiB= 
fähig, wenn uid)t weniger aid der britte Theil der ioirb 
lichen 9)Htg(ieber gegenwärtig ist. 3m entgegengesetzten 
Falle ioirb, behufs Entscheidung der der Beprüfung der 

Gesellschaft unterliegenden Fragen, vom SSorftanbe eine 
zveite Generalversammlung angeordnet, oon welcher fo= 
bann, unabhängig oon der 3a^ ber anwesenden 2)?it= 
glieder, alle der vorigen Versammlung vorzulegenden An= 

gelegenheiten enbgiltig entschieden werden. £)ie zweite 
Bersammlung darf jebod) uid)t früher, aid nad) Ablauf 

oon zwei 2Bod)en nac der ersten nicht zu Staube ge= 
fommenen Versammlung zusammenberufen werden.




